
 

 

  

 

 
Frau Präsidentin 
des Nationalrates 
Doris Bures 
Parlament 
1017 Wien 
 

 Wien, am 29. Juni 2015
GZ. BMF-310205/0097-I/4/2015

 
 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! 

 

Auf die schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 4828/J vom 29. April 2015 der 

Abgeordneten Dr. Peter Pilz, Kolleginnen und Kollegen beehre ich mich Folgendes 

mitzuteilen: 

 

Zu 1. bis 3.: 

Den Mitgliedern der Bundesregierung und den Staatssekretären steht gemäß § 9 des 

Bundesbezügegesetzes ein Dienstwagen zur Verfügung. Nach § 9 Abs. 2 des 

Bundesbezügegesetzes ist der dort genannte finanzielle Beitrag zu leisten. Darüber hinaus 

wird auf die Beantwortung der schriftlichen parlamentarischen Anfrage Nr. 4823/J vom 

29. April 2015 durch den Herrn Bundeskanzler verwiesen. 

 

 

Zu 4. bis 18.: 

Nachdem der finanzielle Beitrag gemäß § 9 Abs. 2 des Bundesbezügegesetzes geleistet wird, 

steht der Dienstwagen – nach Auskunft des zuständigen Bundeskanzleramtes – auch zur 

privaten Benützung zur Verfügung. Dieser Dienstwagen wird von mir während der Woche 

insbesondere für die tägliche Fahrt von meinem Wohnort St. Pölten nach Wien und retour 
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benutzt. Die private Benützung erfolgt in der Praxis aber nur in einem untergeordneten 

Ausmaß. 

 

Eine Aufzeichnungspflicht ist – nach Auskunft des zuständigen Bundeskanzleramtes – im 

Bundesbezügerecht  nicht vorgesehen. Auf Basis der verfügbaren Informationen kann daher 

lediglich Auskunft über die Kosten des Dienstwagens und über die Kilometerleistung 

insgesamt gegeben werden: Das monatlichem Leasingentgelt beträgt € 35,52 bei einer 

Kilometerleistung von insgesamt 23.976 in der Zeit seit meinem Angelobung im 

September 2014 bis Ende 2014. 

 

Darüber hinaus wird auf die Beantwortung der schriftlichen parlamentarischen Anfrage 

Nr. 4823/J vom 29. April 2015 durch den Herrn Bundeskanzler verwiesen. 

 

 

 

 

Der Bundesminister: 

Dr. Schelling 
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